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Erste Osterr. Spar-Cassa 
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Un •• r Zeichen Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Wien 20.Feber 1985 
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Betrifft: 

SteZZungnahme der ~sterreichischen Xrztekammer zum 
Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend Xnderung 
Einkommensteuergesetz 1972 und Investitionsprämien­
gesetz 

--------------------------------------------------

Die ~sterreichische Ji'rztekammer übermitte Zt wunschgemäß 

22 Ausfertigungen ihrer SteZZungnahme an das Bundesministerium 

für Finanzen vom 20.Feber 1985 in obiger AngeZ~genheit 

mit dem höfZ.Ersuchen um gefZ.Kenntnisnahme. 

AnZagen 

Durch Boten! 

Mit vorzügZicher Hochachtung 

Für das Kammeramt: 

~Yd HOfrat~~Zter Urbarz 
Kammer~ktor 
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OSTERREICHISCHE ÄRZTEKAMMER 
Körperschaft öffentlichen Rechts 

,MIt~1i1tl der Worltl MItI{cal AuociatiQR 

WIEN. 1.. 
WEIHBURGGASSE 10.12 

POSTANSCHRIFT, 
Bundesministerium fUr Finanzen 

HimmeZpfortgasse 8 

POSTFACH 213 
1011 WIEN 

F.r.ru'1526944 

1010 Wien GIrokuto: 000.00167 

Eret. O.t.rr. Sp.r.C .... 
WI ••• I •• Greb •• 21 

U-Zelah. IhrSohr .... _ IhrZ....... WI .. • 20.Feber .1985 
KAD.Dr.E/Hu/191/85 18.J~nner 1985 GZ.14 0401/2-IV/14/85 

...,.,.. 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1972 und das Investitionspram~engesetz ge~ndert werden. 

Der ~orZiegende Entwurf wahZt zur Sanierung der Auf­

hebung des § 25 Abs.1 Ziff.3 EStG. durah den Verfassungs­

geriahtshof (vom Jo.Juni 1984, 8101/84) den Weg der unbe­

sahrankten Abzugsfahigkei~ der Beitrage fUr eine freiwiZZige 

Weiter- oder H~herversiaherung in der gesetzZiahen Pensions­

versiaherung aZs Sonderausgaben. 

Naah der" in der Aufhebung zum Ausdruak gekommenen Tendenz 

des Verfassungsgeriahtshofea wape der Weg der Sanierung eher 

der der anaZogen Anwendung des § 29 Ziff.1 EStG.~ auah auf 

die einsahZagigen Leistungen aus den freiwiZZigen Weiter-oder . . 
Höherversiaherungen. Das wUrde Besteuerung der Pensions-

Zeistungen erst ab dem Moment bedeuten, ab dem die Beitrage 

den kapitaZisierten Wert der RentenverpfZiahtung zu Ubersteigen 

beginnen. Dieser Weg ist aZZerdings in der Praxis~ wie die 

ErZauternden Bemerkungen zum vorZiegenden Entwurf riahtig zum 

Ausdruak bringen kaum gangbar und wUrde betraahtZiahe Prob~eme 
"~ 

u.a. wegen der Notwendigkeit zur AufspaZtung von Pensions­

Zeistungen (in auf PfZiahtbeitragen und auf freiwiZZigen Bei-

tragen beruhende) mit siah bringen. 
", 

Die Ärztekammer fUr Steiermark spriaht siah daher grundsatzZiah 

fUr die vorgesahZagene L~sung aus. Von der Warte der Ärztekammer~ 
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aLs eine~ de~ Kamme~n de~ selbstandig Erwerbstatigen aus~ ist 

die ~orgesehene ?egelung atlerdings aus fotgend~n G~nd~n un­

voLLstttndig: 

De~ vo~gesahLagene Wo~tLaut entsp~iaht dem bishe~igen des 

§ 25 Abs.1 Ziff.3~ umfaßt also bei de~ Steue~pfLiaht die aus­

d~UakLiahe GLeiahsteLLung de~ BezUge aus Ve~so~gungs-und 

Unte~stUt~ungsein~iahtungen de~ Kamme~ de~ selbstttndig E~we~bs­

tatigen mit den Pensionen aus de~ gesetzLiahen So~iaLve~siahe~ung. 

Nun gibt es - wenn auch niaht im g~oßen Umfang - in den Be~eiahen 

de~ Wohlfah~tsfonds der- ein~elnen Är-ztekamme~n' f~eiwillige 

Beitr-agszahLungen im Sinne eine~ f~eiwiLligen Weiter--oder-

auah H~he~ve~siaher-ung. 

Die einsahLttgigen Bestimmungen der- Satzungen de~ WohLfahr-ts­

fonds bzw. de~ Beitr-ags-und UmLageno~dnungen in den BundesLttnde~n 

stUtzen sich hiebei auf § 75 Abs.4 und § 76 ÄG. 

Es e~weist siah aus diesem Gr-unde Von unse~er Sicht aus als 

d~ingLiah notwendig~ im neuen § 18 Abs.2 Ziff.4 auf die gleiah­

artige BehandLung auah auf der Beitragsseite Bedaaht ~u nehmen 

und die freiwilligen Beitrttg4 zu den WohLfahr-tsfonds de~ Är-zte­

kammern ebenfaLls als unbesahrankte Sondepausgaben zu deklar-ieren. 

§ 18 Abs.2 Ziff.4 soLLte daher lauten: 

"Die AbzUge fUr Sonderausgaben im Sinne des Abs.1 Ziff.2) mit 

Ausnahme der Beitrage fUr eine freiwillige Weiter-ode~ HtJher-

versiaherung in der gesetzliahen Pensionsversiaherung und der 

g leiahartigen Bei tr-.<J,g:~.~.,'J& Versorgungs-und Un te!'st'Utzungsein­

riahtungen der Ka11Zrn~rn d~i!-;-s.(Jlbstttndig Erwer-bstatigen dUrfen ..... " ... .." \ ; ',. ...... '\ . 

j, :', Mi,t ;O~~agl~' ~r- Ho~ung 
, . .. '.'./ ~~-_ .. -.\ ", ......... ,,/ r-"j 
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VP.OMR.D .... 'g. ~aum . KAD.~.'a.;Emb~ 
Leiter des Steuerreferates Ste~erkonsuLent 
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